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Sehr geehrte Frau Reichert, sehr geehrte Damen des Vorstands,           
sehr geehrte Mitglieder des Vereins der in der DDR geschiedenen Frauen e.V., ge-
neigte Unterstützer*innen 

 

ich freue ich dass wir nun endlich etwas substantiell wichtiges bei dem UN -
Frauenrechtsausschuss CEDAW ins dessen 66. Sitzung 20/21.2.2017 erreichen konn-
ten.  

hiermit gebe ich Ihnen auf Seite 2 die Übersetzung (vorläufig, da meine) an die Hand. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marion Böker 
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Vorerst also meine Übersetzung. Die amtliche Übersetzung kommt noch vom 
Übersetzerdienst Deutschlands bei den Vereinten Nationen via BMFSFJ. 
 
 

"Abschließende Bemerkungen UN CEDAW CEDAW/C/DEU/CO/7-8, 03. 

März 2017 (Auszug) der für Sie relevante Teil in fett: 
(...) 

 

Familie und Familienbeziehungen (Seite 15) 

 

49. Das Komitee ist besorgt über: 
(...)  

(d) Das Fehlen einer staatlichen Entschädigungsregelung, die Gerech-

tigkeit und Wiedergutmachung für die Gruppe der Frauen anbieten 

würde, die sich in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 

scheiden ließen und deren Anerkennung ihres Lebensbeschäftigungs-

dauer von bis zu 40 Jahren im Rahmen des Vereinigungsvertrages und 

des Rentenüberleitungsgesetzes (RÜG) ihnen versagt wurde. 
(...) 

 

50. Das Komitee empfiehlt dem Vertragsstaat [von CEDAW, Deutsch-

land]: 

(...) 

(d) Die Einrichtung einer staatlichen Entschädigungsregelung zur Wie-

dergutmachung durch Ergänzung der Renten von Frauen, die in der 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geschiedenen worden 

waren 
 

[...] Absatz 55, Seite 17 

Darin steht, in 2 Jahren, im Februar 2019, muss die Bundesregierung 

als 'Sanktion' schriftlich an CEDAW berichten, wie sie u.a. Absatz 50 d.- 

den Ausgleichfonds und eine Entschädigung für die in der DDR Ge-

schiedenen - bis dahin umgesetzt hat." 
 

Das heißt: die UN überprüft Ihre Sache 2019 und 2021! ... 

   


